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Zum Motiventeil der Anfrage: 

Bedingt durch den eklatanten Schneemangel zu Beginn der 

Winter-Hauptsaison, also unmittelbar vor den Weihnachts­

feiertagen, wurden an einigen Wintersportplätzen, die über 

Gletscher- oder Kunstschneepisten verfügen, derartige über­

legungen angestellt, um dem erwarteten Gästeansturm begegnen 

zu können. 

Da am 23.12.1989 in vielen Wintersportgebieten ausreichend 

Schnee fiel und damit der befürchtete Ansturm auf einige 

wenige Gletscherskigebiete bzw. Gebiete mit Kunstschneepisten 

nicht stattfanq, blieb es bei den Plänen und Ankündigungen 

und mußten die vorgesehenen Restriktionsmaßnahmen nicht ange­

wandt werden. Lediglich in Lech am Arlberg wurde unter Be­

rücksichtigung der Aufnahmefähigkeit der Skipisten an drei 

Tagen die Ausgabe von Tageskarten eingeschränkt. 

Infolge der inzwischen eingetretenen Beunruhigung der Bevöl­

kerung - in Zell am See kam es sogar zu einer gerichtlichen 

Klage ~ war für mich die Notwendigkeit einer behördlichen 

Regelung der Situation gegeben. 
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In einer kurzfristig mit dem Fachverband der Seilbahnen ein­

berufenen Besprechung wurde Übereinstimmung dahin erzielt, 

daß es dem Seilbahnunternehmen nicht verwehrt sein kann, auf 

die Benützerfrequenz seiner Skipisten Einfluß zu nehmen, da 

das Seilbahnunternehmen ja seit jeher von Lehre und Rechts­

sprechung auch als Pistenhalter für die Sicherheit auf den 

Skipisten in Anspruch genommen wird. Dies gilt insbesondere 

bei Lawinengefährdung, wo erforderlichenfalls der Betrieb 

eingestellt werden mUß. Die gleiche überlegung hätte aber 

dann auch bei überfüllung der zur Verfügung stehenden Ski­

pisten zu gelten, wo dann ab einem gewissenüberfüllungsgrad 

im Interesse der Sicherheit der Skifahrer der weitere Fahr­

gast zuzug unterbunden werden müßte. Bezüglich der Massenver­
träglichkeit von Skipisten enthält das österre1chische 8e11-

bahnkonzept 1978 entsprechende Daten. Augenmerk war dabei 

auch der Rücktransportfrage zu widmen, weil aus der Vergan­

genheit bekannt ist, däß in Gletschergebieten die Fahrgäste 

beim Rücktransport auf der Zubringerbahn überlange Warte­

zeiten nicht akzeptieren und lieber riskieren, in unwegsamen 

oder aperen Gelände abzusteigen oder abzufahren. 

.- - -, 

Die zuständige Sektion meines Ressorts hat als Ergebnis 

dieser Besprechung ihre Rechtsansicht zu der gegenständlichen 

Frage dem Fachverband der Seilbahnen zwecks Kenntnisgabe an 

seine Mitgliedsunternehmen bekanntgegeben: 

Dabei wurde festgestellt, daß die einer öffentlichen Seilbahn 

ex lege auferlegte Betriebspflicht zur Wahrung der Betriebs­

sicherheit auf den Skipisten eingeschränkt werden darf. Diese 

Beschränkung der Betriebspflicht darf durch zeitweilige 

Betriebseinstellung oder durch Limitierung der Fahrausweise 

erfolgen. Der Grundsatz der Gleichbehandlung der Fahrgäste 

und damit der Charakter der Seilbahn als öffentliches Ver­

kehrsmittel darf dabei jedoch nicht verletzt werden. Der 
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generelle Nichtverkauf einer im Tarif ansonsten vorgesehenen 

Fahrscheintype ist zulässig. Die in Aussicht genommene Rege­
lung ist im Tarif vorzusehen und zu veröffentlichen und darf 

im Anlaßfall nicht willkürlich geändert werden. 

Ihre konkreten Fragen darf ich somit wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: 

"Ist es nach den Bestimmungen des Eisenbahngesetzes zulässig, 

bei überschreiten einer gewissen Anzahl von Schi gästen die 

Beförderung weiterer Gäste von bestimmten Kriterien abhängig 

zu machen'?" 

Das Eisenbahngesetz befaßt sich mit den Problemen, die sich 

aus dem Bestand und Betrieb einer Eisenbahn ergeben und 

stellt nicht auf den Beförderungsvorgang ab. Dieser ist -

jedenfalls bei Seilbahnunternehmen - Sache der vom Unter­

nehmen aufzustellenden und von der Behörde zu genehmigenden 

Beförde~ungsbedingungen. 

Zu Frage 2: 

"Die Errichtung getrennter Seilbahnzugänge für Gäste und 

TageSkarten-Inhaber setzt eine Änderung der Beförderungsbe­

dingungen voraus. Sind Sie bereit, die Genehmigung für der­

artige Änderungen der Beförderungsbedingungen zu verweigern,?" 

Die Errichtung getrennter Zugänge für Gäste und Tageskarten­

Inhaber stellt eine Verletzung des Grundsatzes der Gleichbe­

handlung der Fahrgäste dar und widerspricht damit dem Charak­

ter der Seilbahn als öffentliches Verkehrsmittel. Meine Be­

hörde hätte eine solche Vorgangsweise - würde sie in dieser 

Form praktiziert werden - abzustellen. 

Zu Frage 3: 

"Von den Arlberger Bergbahnen AG werden seit kurzem nur mehr 

3-Tageskarten ausgegeben, was das Schi fahren für viele zu 
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einem unerschwinglichen Vergnügen macht. Sind Sie bereit, im 

Rahmen Ihrer Gesetzeskompetenz diese sportfeindliche und 

unsoziale Maßnahme in diesen und anderen gleichartigen Fällen 

zu korrigieren?1I 

Die in der Anfrage genannte Ar1berger Bergbahnen AG hat so 
wie alle am Arlberg ansässigen Seilbahnunternehmen neben den 

3-Tages- und sonstigen längerfristigen Fahrkarten die ganze 
Zeit hindurch auch Tageskarten ohne Beschränkung verkauft. 

Lediglich die in Lech am,Arlberg befindlichen Seilbahn­

unternehmen haben wegen des Schneemangels um die Jahreswende . 

an drei Tagen die Tageskarten kontingentiert,sodaß nach dem 

Vorverkauf am Vorabend am nächsten Tag keine Tageskarten mehr 
verfügbar waren. 

Zur Wahrung der Sicherheit auf den Skipisten in Fällen akuten 

Schneemangels habe ich zugestimmt, daß erforderlichenfalls 

die Zahl der Pistenbenützer im Wege des Fahrkartenverkaufes 

begrenzt wird. Derlei Maßnahmen müssen in Zukunft in den 

Tarif aufgenommen werden. Einer Streichung einer ansonsten 

im Tarif vorgesehenen Fahrkartenkategorie, etwa der Tages­

karte, werde ich nicht zustimmen. 

Wien, am.fhFebruar 1990 

Der Bundesminister 
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